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WIRTSCHAFTLICHE NOTIZEN

BESTEUERUNG DER AUSLÄNDISCHEN COUPONS

Die vom Eidgenössischen Finanzdepartement geplante Erhöhung der
Couponssteuer und ihre Ausdehnung auf ausländische Coupons ist scheinbar
geeignet, der Bevorzugung ausländischer Kapitalanlagen durch schweizerische
Sparer entgegenzuwirken und damit den doppelten Zweck zu erfüllen, dem
Bund eine neue Einnahmequelle zu erschließen und gleichzeitig den inländischen
Kredit zu verbilligen. Eine solche Steuer dürfte daher in weiten Kreisen «populär»

sein. Damit wären aber ihre Vorzüge erschöpft und ihre Auswirkungen
werden ganz andere sein, als ihre Befürworter anzunehmen scheinen.

Abgesehen davon, dass eine derartige Ausdehnung der Couponsteuer eine
neue Steigerung der in der Schweiz bereits auf einer unerträglichen Höhe
stehenden direkten Steuern und eine Verschärfung des schon vorhandenen
Missverhältnisses zwischen diesen und den Verbrauchssteuern darstellen würde,
dürfte die Besteuerung ausländischer Coupons und Dividenden-Warrants zur
Folge haben, dass diese Papiere einfach ausländischen Banken zum Inkasso

übergeben werden und dadurch der Besteuerung entrinnen. Bisher war der
weitaus größte Teil des sehr umfangreichen schweizerischen Besitzes an
ausländischen Werttiteln bei einheimischen Banken deponiert und bildete für diese
eine ansehnliche direkte und namentlich indirekte Einnahmequelle. Dieser
Wertschriftenbestand wurde in der Regel auch gewissenhaft versteuert und
repräsentierte einen nicht unbedeutenden Teil der Steuererträgnisse, sowohl der
Kantone und Gemeinden als auch - seit Bestehen der Kriegssteuer - des Bundes.
Sobald nun aber die im Inland vorgenommene Einlösung fremder Coupons einer
Steuer unterworfen wird, die selbstverständlich nicht erhoben werden kann,
wenn die Auszahlung, bzw. die Gutschrift im Auslande erfolgt, so entsteht auch
ein starker Anreiz sich der neuen Steuer auf durchaus legitime Weise durch
Deponierung der Wertschriften im Auslande zu entziehen. Wenn aber einmal
die Gepflogenheit, Titeldepots im Auslande zu unterhalten, in weiteren Kreisen
festen Fuss gefasst hat, so wächst auch, wie die Erfahrungen vom Herbst 1922

gezeigt haben, die Versuchung, diese Vermögensbestandteile dauernd auf
weniger legitime Art der ordentlichen Besteuerung zu entziehen : der Kapitalexport

wird zur Steuerflucht. Ganz abgesehen von der dadurch bewirkten
Untergrabung der allgemeinen Steuermoral würde auf diese Weise der Fiskus weit
größere Summen einbüßen als er je hoffen könnte, aus der Besteuerung der
Coupons der im Lande verbliebenen ausländischen Wertschriften
einzukassieren.

Aber auch der andere von der Couponsteuer-Novelle erhoffte Vorteil, die
Verbilligung des inländischen Kredites, dürfte genau entgegengesetzte
Wirkungen zeitigen. Schon mit Rücksicht darauf, dass sich, wie wir gesehen haben,
auch fernerhin ausländische Coupons mit Leichtigkeit der schweizerischen
Besteuerung werden entziehen können, wird bei einer Steuererhöhung auf
einheimischen Coupons der Kapitalanlage in ausländischen Titeln Vorschub
geleistet, der Kredit für einheimische Schuldner verteuert. Aber selbst wenn die
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Die vom Eidgenössischen Binsn?depsrtement geplante Brhöhung der (lou-
ponssteuer und due Ausdehnung suk ausländische (loupons ist scheinhsr ge-
eignet, der Bevorzugung ausländischer Kapitalanlagen durcir schweizerische
Zpsrer entgegenzuwirken und damit den doppelten ?iweck ?u erfüllen, dem
Bund eine neue llinnghmequelle ?u erschließen und gleichzeitig den inländischen
Credit ?u verhilligen. Bins solche Lteuer dürfte daher in weiten Kreisen «populär»

sein. Damit waren aher ihre Vorzüge erschöpft und ihre Auswirkungen
werden Fan? andere sein, als dirs Befürworter anzunehmen scheinen.

/^hgesehen davon, dass eine derartige Ausdehnung der (louponsteuer eine
neue Bteigerung der in der Bchwei? bereits auf einer unerträglichen Höhe
stellenden direkten Zteuern und eine Verschärfung des schon vorhandenen IVIiss-
Verhältnisses Zwischen diesen und den Verhrauchssteuern darstellen würde,
dürfte die Besteuerung ausländischer (loupons und Dividenden-warrants ?ur
Bolge hshen, dass diese Bapiere einfach ausländischen Banken ?um Inkasso

llhergehen werden und dadurch der Besteuerung entrinnen. Bisher war der
weitaus größte d"eil des sehr umfangreichen schweizerischen Besitzes an aus-
ländischen V^erttiteln hei einheimischen Banken deponiert und hddete kür diese
eine ansehnliche direkte und namentlich indirekte Binnshmequelle. Dieser
^Vertschriltenhsstsnd wurde in der Begel such gewissenhaft versteuert und
repräsentierte einen nicht unhedeutenden lleil der Bteuererträgnisse, sowohl der
Kantone und (Gemeinden als auch ^ seit Bestehen der Kriegssteuer - des Bundes.
Bohald nun aher die im Inland vorgenommene Einlösung fremder (loupons einer
Lteuer unterworfen wird, die selhstverständlich nicht erhohen werden kann,
wenn die ^us?shlung, h?w. die (Gutschrift im Auslande erfolgt, so entsteht such
ein starker i^nrei? sich der neuen Bteuer auf durchaus legitime V^eise durch
Deponierung der Perlschriften im Auslande ?u entziehen. V^enn aher einmal
die Gepflogenheit,'Biteldepots im Auslands ?u unterhalten, in weiteren Kreisen
festen Buss gefasst hat, so wächst such, wie die Erfahrungen vom Iderhst 1922

gezeigt hshen, die Versuchung, diese Vermögenshestsndteile dauernd auf
weniger legitime /Xrt der ordentlichen Besteuerung ?u entziehen: der Kapital-
export wird ?ur Lteuerklucht. (lsn? shgeselren von der dadurch hewirkten hinter-
grahung der allgemeinen Lteuermoral würde auf diese V^eise der Biskus weit
größere Bummen einhüllen als er je hoffen könnte, aus der Besteuerung der
(loupons der im Bande verhliehenen ausländischen Reinschriften ein?u-
kassieren.

^her such der andere von der (louponsteuer-Blovelle erhoffte Vorteil, die
Verhilligung des inländischen Kredites, dürfte genau entgegengesetzte V^ir-
kungen Zeitigen. Zchon mit Bücksicht darauf, dass sich, wie wir gesehen hahen,
auch fernerhin ausländische (loupons mit Leichtigkeit der schweizerischen Be-
Steuerung werden entziehen können, wird hei einer Bteuererliöhung auf ein-
heimischen (loupons der Kapitalanlage in ausländischen 'Bitein Vorschuh ge-
leistet, der Kredit für einheimische Schuldner verteuert, ^her seihst wenn die

1262



Mehrbesteuerung inländischer Coupons fallen gelassen würde, hätte die
Expatriierung eines großen Teils der jetzt bei schweizerischen Banken liegenden
ausländischen Wertschriften eine bedeutende Verminderung der dem einheimischen

Kapitalmarkt jährlich' neu zufließenden Gelder zur Folge, denn die
Erträgnisse der im Auslande deponierten Wertschriften würden, soweit sie nicht
zur Bestreitung des Lebensunterhaltes erforderlich wären, natürlicherweise auch
wieder im Auslande neu angelegt, und hörten dadurch auf, ein wichtiger Faktor
in der Neubildung des einheimischen Sparkapitals und in der Befriedigung der
Kapitalbedürfnisse des Inlandes darzustellen.

Angesichts der so überaus ungünstigen Folgen, welche die geplante Neuerung

nach sich ziehen würde und der großen noch unejabhlossenen Finanzquellen,

die dem Bunde in der Besteuerung des Lu^dsVerbrauchs (Alkohol,
Tabak, Kinos usw.) zur Verfügung stehen, liegt dei/ochluss nahe, dass für die
Einbringung des Projektes nicht so sehr wirtschaftliche Erwägungen als
politische Rücksichten maßgebend waren. j /
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VIehrhesteuerung inländischer Loupons lallen gelassen würde, hätte die Kx-
pstriierung eines grollen "Heils der jetxt hei schweizerischen Kanken liegenden
ausländischen V^srtschrikten eine hedeutends Verminderung der dem einheimischen

Kapitalmarkt jährlich neu xukliellenden Leider xur Kolgs, denn die Kr-
krâgnisse der im Auslands deponierten V^ertschrikten würden, soweit sie nicht
xur Bestreitung des Kehensunterhsltes erkorderlich wären, natürlicherweise auch
wieder im Auslande neu angelegt, und hörten dadurch suk, ein wichtiger Kaktor
in der I^Ieuhildung des einheimischen Zparkspitais und in der Kekriedigung der
Kspitslhedürknisse des Inlandes darzustellen.

Angesichts der so ühersus ungünstigen Kolgen, welche die geplante HIeue-

rung nach sich xishen würde und der grollen noch unerschlossenen Kinsnx-
quellen, die dem Kunde in der Kesteuerung des Luxrlsverhrauchz (Alkohol,
d^shsk, Kinos usw.) xur Vsrlügung stehen, liegt dei/Ochluss nahe, dass kür die
Kinhringung des Krojsktes nicht so sehr wirtschaftliche Krwägungen als
politische Rücksichten maklgehend waren. /
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